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Hausordnung Jugendzentrum Dietikon 
(und umliegendes Gelände) 
 

1. Zutritt ins Jugendzentrum haben alle Jugendlichen der Stadt Dietikon  

 gemäss Öffnungszeiten oder Abmachungen mit den Jugendarbeitenden. 

 

2. Es gelten Fairness und Respekt gegenüber allen. 

 

3. Im Gebäude gilt Rauchverbot. Rauchen ist nur im Raucherbereich erlaubt. 

 

4. Der Konsum von Alkohol ist untersagt. 

Beim Konsum von Alkohol wird der Alkohol konfisziert. Die Eltern können den Alkohol 

innerhalb von 2 Wochen abholen. Wenn dies nicht erfolgt, wird der Alkohol vor den Augen 

der Jugendlichen weggeschüttet. 

 

5. Der Handel und Konsum von Drogen ist untersagt. 

Beim Konsum von Drogen werden die Drogen konfisziert und vor den Augen der 

Jugendlichen vernichtet. Es liegt im Ermessen der Jugendarbeitenden zu entscheiden, ob die 

Eltern und/oder die Polizei informiert werden. Werden Jugendliche beim Dealen erwischt, 

wird in jedem Fall die Polizei beigezogen. 

 

6. Das Tragen von Waffen jeglicher Art ist verboten. 

Wird eine legale Waffe oder ein gefährlicher Gegenstand im Jugendzentrum getragen, wird 

dieser konfisziert und kann innerhalb von 2 Wochen von den Eltern abgeholt werden. Wird 

die Waffe nicht rechtzeitig abgeholt, wird diese anonym der Polizei übergeben. Führt dieselbe 

Person erneut eine Waffe oder gefährlichen Gegenstand mit sich, liegt es im Ermessen der 

Jugendarbeitenden zu entscheiden, ob die Polizei und/oder die Eltern informiert werden. 

Illegale Waffen werden immer der Polizei übergeben. 

 

7. Gewalt ist in jeglicher Form verboten. 

Bei schwerer körperlichen oder psychischen Gewalt wird in jedem Fall die Polizei beigezogen. 

 

Bei wiederholter Missachtung der Hausordnung (für alle Regeln gültig): 

Bei einer Missachtung der Hausordnung werden das Gespräch gesucht und die 

Konsequenzen bei einer Wiederholung aufgezeigt. Falls dies nichts bewirkt, kann ein 

Hausverbot mit Ausschluss aus allen Angeboten der Jugendarbeit ausgesprochen werden. 

In einem Gespräch werden der Grund und die Dauer des Hausverbots erläutert.  

Zudem wird besprochen, wie das Hausverbot wieder aufgelöst werden kann. 

 

Versicherung ist Sache des*/der* Nutzenden. 


